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Satzung zur Änderung der 

Ergänzungssatzung Penk 
 

Änderungssatzung Nr. 1 
 
 

Auf Grund des § 2 Abs. 1 und § 10 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO und Art. 23 GO in der 
jeweils geltenden Fassung erlässt die Gemeinde Schaufling folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
 
Die Festsetzungen des § 3 der Ergänzungssatzung Penk vom 06.03.2002 werden wie folgt 
angepasst: 
 
Der zu erhaltende Gehölzbestand auf der südlichen Teilfläche der Fl.Nr. 1877, Gemarkung 
Schaufling ist entsprechend der Darstellung des Lageplans M 1:1000 festgelegt. 
Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Schaufling, den ………………. 
 
 
………………………. 
(Bauer) 
1. Bürgermeister der Gemeinde Schaufling 


